
StPO-3. Kapitel

§127
Beschwerde

Der Verhaftete hat gegen den erlassenen 
Haftbefehl das Recht der Beschwerde. Bei 
der Verkündung des Haftbefehls ist er über 
dieses Recht zu belehren. Die Belehrung ist 
im Protokoll zu vermerken. Verspätet ein
gelegte Beschwerden verpflichten zur Haft
prüfung.

§128
Benachrichtigung von Angehörigen

(1) Der Staatsanwalt hat Angehörige des 
Verhafteten sowie dessen Arbeitsstelle von 
der Verhaftung innerhalb von 24 Stunden 
nach der ersten richterlichen Vernehmung 
zu benachrichtigen. Wird der Zweck der 
Untersuchung dadurch gefährdet, ist die Be
nachrichtigung sofort nach Wegfall der Ge- 
fährdungsgründe vorzunehmen.

(2) Hat der Verhaftete an der Benach
richtigung anderer Personen ein wesentli
ches Interesse, sind auch diese vom Staats
anwalt zu benachrichtigen, soweit cs mit 
dem Untersuchungszweck zu vereinbaren 
ist.

§129
Fürsorgcmaßnatuncn

(1) Der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane haben dafür Sorge zu tra
gen, daß
1. minderjährige oder pflegebedürftige Per

sonen, die infolge einer Inhaftierung des 
Beschuldigten oder des Angeklagten ohne 
Aufsicht bleiben, der Fürsorge der Ver
wandten oder anderer Personen oder Ein
richtungen übergeben werden;

2. Maßnahmen zum Schutze des Vermögens 
und der Wohnung des Verhafteten ergrif
fen werden, wenn diese infolge der Inhaf
tierung erforderlich sind.
(2) Mit dem Verhafteten sind die not

wendigen Maßnahmen zu besprechen; über 
das Veranlaßte ist er zu unterrichten.

§130
Vollzug der Untersuchungshaft

(1) Dem Verhafteten dürfen nur die Be
schränkungen auferlegt werden, die der 
Zweck der Untersuchungshaft, die Ordnung 
der Anstalt oder die Sicherheit erfordern.

(2) Der Verhaftete soll getrennt von Ver
urteilten und, sofern er jugendlich ist, auch 
getrennt von erwachsenen Personen unter-

(3) Der Verhaftete ist in Einzelhaft 
unterzubringen, wenn es die Ermittlungen 
erfordern.

(4) Weisungen über den Vollzug der Un
tersuchungshaft kann im Ermittlungsver
fahren der Staatsanwalt, im gerichtlichen 
Verfahren das Gericht erteilen. In dringen
den Fällen kann der Anstaltsleiter vorläu
fige Anordnungen treffen; sie bedürfen der 
Bestätigung des Staatsanwalts oder des Ge
richts.

§ 131 
Haftprüfung

(1) Der Staatsanwalt und nach Einrei
chung der Anklageschrift auch das Gericht 
haben jederzeit zu prüfen, ob die Vorausset
zungen der Untersuchungshaft noch vorlie
gen. Das Ergebnis ist zum Zwecke der Nach
prüfung aktenkundig zu machen.

(2) Bei der Entscheidung über die Ver
längerung der Bearbeitungsfrist im Ermitt
lungsverfahren (§103) hat der zuständige 
Staatsanwalt auch über die Notwendigkeit 
der Fortdauer der Untersuchungshaft zu 
entscheiden.

(3) Die Prüfungspflicht obliegt auch den 
Untersuchungsorganen. Sie haben den 
Staatsanwalt sofort zu unterrichten, wenn 
die Voraussetzungen für die Untersuchungs
haft weggefallen sind.

§132
Aufhebung des Haftbefehls

(1) Der Haftbefehl ist autzuheben, wenn 
die Voraussetzungen der Untersuchungshaft 
nicht mehr vorliegen. Er ist Insbesondere 
aufzuheben, wenn der Angeklagte freige
sprochen oder wenn das Verfahren nicht 
nur vorläufig eingestellt wird. Der Verhaf
tete ist sofort zu entlassen.

(2) Von der Aufhebung eines auf den 
Haftgrund des §122 Absatz 1 Ziffer 2 ge
stützten Haftbefehls kann, auch wenn der 
Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 
weniger als zwei Jahren verurteilt wurde, 
abgesehen werden, soweit dies unter Be
rücksichtigung des § 123 gerechtfertigt ist.

(3) Nach Aufhebung des Haftbefehls


